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§ 69 K-EIWOG Fonds zur Forderung
erneuerbarer Energien

K-EIWOG - Karntner Elektrizitatswirtschafts- und -organisationsgesetz 2011 - K-EIWOG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.09.2024

(1) Beim Amt der Landesregierung wird ein Verwaltungsfonds eingerichtet, der die Bezeichnung ,Fonds zur Forderung

erneuerbarer Energien” fihrt.

(2) Der Fonds zur Forderung erneuerbarer Energien hat die Aufgabe, finanzielle Mittel fir die Erhdhung des Anteils der
Elektrizitit aus erneuerbaren Energiequellen, die in Okostromanlagen erzeugt werden, in der Elektrizitdtswirtschaft in
Karnten, einschlieBlich der Forschungsvorhaben auf diesem Gebiet und flur Energieeffizienzprogramme,

bereitzustellen.

(3) Der Fonds erhalt seine Mittel aus

a) dem Anteil am Foérderungsbeitrag, der dem Land Karnten zur Férderung von neuen Technologien zur
Okostromerzeugung sowie zur Férderung von Energieeffizienzprogrammen nach § 43 des Okostromgesetzes
2012 (OSG 2012) zur Verfugung gestellt wird;

b) dem Zinsertrag der veranlagten Fondsmittel und

€) sonstigen Zuwendungen.

(4) Der Fonds zur Forderung erneuerbarer Energien wird von der Landesregierung verwaltet und besitzt keine
Rechtspersonlichkeit. Die ihm nach Abs. 3 zur Verflgung stehenden Mittel sind als ein gesondertes Vermdgen zu
verwalten. Die Mittel nach Abs. 3 lit. a sowie der daraus erwachsende Zinsertrag durfen nur fir die Zwecke nach § 43
des OSG 2012 verwendet werden.

In Kraft seit 18.11.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-elwog/paragraf/43
https://www.jusline.at/gesetz/k-elwog/paragraf/43
file:///

	§ 69 K-ElWOG Fonds zur Förderung erneuerbarer Energien
	K-ElWOG - Kärntner Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2011 - K-ElWOG


